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Präsidium: 

Zwischen dem Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen/Georg-August-Universität Göt-

tingen Stiftung Öffentlichen Rechts und dem Personalrat der Georg-August-Universität Göttingen 

(ohne Universitätsmedizin) wurde die Dienstvereinbarung über die private Nutzung von Internet 

und E-Mail abgeschlossen (§ 78 Abs. 2 NPersVG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22.01.2007 (Nds. GVBl. S. 11), zuletzt geändert gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 21.01.2010 

(Nds. GVBl. S. 16)). 

 

Die Dienstvereinbarung wird nachfolgend bekannt gemacht: 
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Präsidium: 

Zwischen dem Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen/Georg-August-Universität Göt-

tingen Stiftung Öffentlichen Rechts und dem Personalrat der Georg-August-Universität Göttingen 

(ohne Universitätsmedizin) wurde die Dienstvereinbarung über Einrichtung und Betrieb von Video-

überwachungsanlagen einschließlich der damit einhergehenden Datenverarbeitung abgeschlossen 

(§ 78 Abs. 2 NPersVG in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.01.2007 (Nds. GVBl. S. 11), 

zuletzt geändert gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 21.01.2010 (Nds. GVBl. S. 16)). 

 

Die Dienstvereinbarung wird nachfolgend bekannt gemacht: 
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Präsidium: 

Das Präsidium hat am 17.03.2010 unter Einbeziehung der Evaluierungsempfehlungen beschlos-

sen, die Stabsstelle Administration Service Point (ASP) bis zum 31.10.2012 weiterzuführen (§ 37 

Abs. 1 Satz 3 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. Nr. 5/2007 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. Nr. 15/2009  

S. 280)). 

Das aktualisierte Organigramm wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

 

 

 

 

Hans-Georg Wojas

ASP 1

T.3802

 

 

Sachbearbeitung ASP 2

Teamleitung

Julie Harris T.10495
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Juristische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Juristischen Fakultät am 09.12.2009 und des Senats der 

Georg-August-Universität Göttingen am 03.02.2010 hat der Stiftungsausschuss Universität der 

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 19.04.2010 die Ordnung über 

die Zugangsvoraussetzungen für den Aufbaustudiengang „Rechtswissenschaften für Studierende 

mit abgeschlossenem ausländischem rechtswissenschaftlichem Universitätsstudium“ genehmigt  

(§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBI. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. S. 280); § 41 

Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 7 Satz 1 und Abs. 9 NHG; §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a 

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 7 Satz 1, Abs. 9 und Abs. 13 NHG). 

 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen für den Aufbaustudiengang „Rechtswissen-

schaften für Studierende mit abgeschlossenem ausländischem rechtswissenschaftlichem 

Universitätsstudium“ 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang zum Aufbaustudiengang „Rechtswissenschaften für Studie-

rende mit abgeschlossenem ausländischem rechtswissenschaftlichem Universitätsstudium“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang Rechtswis-

senschaften für Studierende mit abgeschlossenem ausländischem rechtswissenschaftlichem Uni-

versitätsstudium für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Fest-

stellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Aufbaustudiengang „Rechtswissenschaften für Studieren-

de mit abgeschlossenem ausländischem rechtswissenschaftlichem Universitätsstudium“ ist, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber ein dem deutschen rechtswissenschaftlichen Studium gleich-

wertiges rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs 

des Grundgesetzes abgeschlossen hat. 2Die Feststellung der Gleichwertigkeit setzt in der Regel 

voraus, dass die drei Teilgebiete Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht im Rahmen eines 

Studiums von mindestens vier Jahren Dauer studiert wurden. 3Im Übrigen erfolgt die Feststellung 

der Gleichwertigkeit unter Einbeziehung der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländi-

sches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (www.anabin.de).  
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(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH-PO) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-1 oder eine nach der DSH-PO äqui-

valente TestDaF-Prüfung. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung einer Prüfung 

sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach § 3 DSH-PO an der Georg-August-Universität 

Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind. 

 

§ 3 Studienbeginn, Bewerbung, und Bescheiderteilung 

(1) 1Der Studiengang beginnt zum Winter- und Sommersemester. 2Die schriftliche Bewerbung 

muss bis zum 15. Juli für das Wintersemester bzw. zum 15. Januar für das Sommersemester bei 

der Universität eingegangen sein. 3Der Antrag gilt nur für das Zugangsverfahren des betreffenden 

Semesters.  

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Bewerbungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen: 

a) Das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzun-

gen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, der Bewerberinnen und 

Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren 

Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule 

erworben haben; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber diesen oder einen fachlich 

eng verwandten Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat. 

(3) 1Die Entscheidung über die Zugangsberechtigung trifft das Dekanat. 2Der Antrag ist zurückzu-

weisen, wenn die Voraussetzungen nach § 2 und § 3 Abs. 1 dieser Ordnung nicht erfüllt sind. 3Die 

Entscheidung wird der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitgeteilt und der Ablehnungs-

bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung versehen.  

(4) Wird der Nachweis der nach dieser Ordnung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

nicht bereits mit dem Bewerbungsantrag erbracht, muss der Nachweis bei Einschreibung zum 
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Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. erbracht 

werden; die Einschreibung erfolgt insoweit auflösend bedingt.  

 

§ 4 Inkrafttreten  

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 

(2) Zugleich tritt die „Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen für den Aufbaustudiengang für 

Studierende mit abgeschlossenem ausländischen rechtswissenschaftlichen Universitätsstudium“ in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 09.12.2008 (Amtliche Mitteilungen 40/2008 S. 4649) außer 

Kraft. 

 

 

Biologische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Biologischen Fakultät vom 11.12.2009 und des Senats der 

Georg-August-Universität Göttingen vom 03.02.2010 hat der Stiftungsausschuss Universität der 

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung über die Zugangsvo-

raussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Psychologie“ 

am 28.04.2010 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.06.2009 

(Nds. GVBl. S. 280); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 

NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. 

GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.2.2010 (Nds.GVBl. S.47);  

§§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, 

Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 
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Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Psychologie“  

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Psychologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Master-Studiengang 

„Psychologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Festste l-

lung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleige-

nen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eignung für 

den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1)1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang von min-

destens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studi-

engang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-

Signatarstaaten angehört, im Studiengang „Psychologie“ oder in einer fachlich eng verwandten 

Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet 

gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-

Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den 

Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländi-

sches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländi-

scher Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der 

ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen.  
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(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in Psychologie im Umfang von 

wenigstens 90 Anrechnungspunkten, darunter 

a) Leistungen in beiden Bereichen Quantitative Methoden/Statistik und Experimentalpsycho-

logisches Praktikum im Umfang von insgesamt wenigstens 15 Anrechnungspunkten, 

b) Leistungen in Psychologischer Diagnostik im Umfang von wenigstens 4 Anrechnungspunk-

ten und 

c) Leistungen im Umfang von jeweils wenigstens 3 Anrechnungspunkten in mindestens sechs 

der folgenden sieben Bereiche: Allgemeine Psychologie, Biologische Psychologie, Differen-

tielle Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Wirtschaftspsychologie 

und Klinische Psychologie. 

(4) Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 50 

Punkte erreicht hat: 

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnach-

weises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 
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Note Punkte  Note Punkte  Note Punkte 

1,0 52  2,0 bis 1,9 32  3,0 bis 2,9 12 

1,1 bis 1,0 50  2,1 bis 2,0 30  3,1 bis 3,0 10 

1,2 bis 1,1 48  2,2 bis 2,1 28  3,2 bis 3,1 8 

1,3 bis 1,2 46  2,3 bis 2,2 26  3,3 bis 3,2 6 

1,4 bis 1,3 44  2,4 bis 2,3 24  3,4 bis 3,3 5 

1,5 bis 1,4 42  2,5 bis 2,4 22  3,5 bis 3,4 4 

1,6 bis 1,5 40  2,6 bis 2,5 20  3,6 bis 3,5 3 

1,7 bis 1,6 38  2,7 bis 2,6 18  3,7 bis 3,6 2 

1,8 bis 1,7 36  2,8 bis 2,7 16  3,8 bis 3,7 1 

1,9 bis 1,8 34  2,9 bis 2,8 14  4,0 bis 3,8 0 

 

b) anhand besonderer Kenntnisse werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 38 

Punkte wie folgt gutgeschrieben 

ba) einmalig 8 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 12 An-

rechnungspunkten aus einem der folgenden Bereiche: Quantitative Methoden oder Statis-

tik; 

bb) einmalig 8 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 6 An-

rechnungspunkten aus dem Bereich Experimentalpsychologisches Praktikum; 

bc) einmalig 8 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 12 An-

rechnungspunkten aus dem Bereich der Psychologischen Diagnostik; 

bd) einmalig 14 Punkte, sofern in jedem der folgenden Bereiche Leistungen im Umfang von 

jeweils mindestens 8 Anrechnungspunkten nachgewiesen werden: Allgemeine Psycholo-

gie, Biologische Psychologie, Differentielle Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozi-

alpsychologie, Wirtschaftspsychologie und Klinische Psychologie. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-3. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 
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zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang wegen der Erbringung gleichwertiger Sprachkenntnisse 

freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erfor-

derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremd-

sprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) oder durch den „Prü-

fungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs mit sehr gutem Ergebnis nachge-

wiesen haben. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11. zu er-

bringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag soll zu-

nächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen Zeitraum 

vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche Zulas-

sungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum Herun-

terladen bereitgestellten Formulare gemeinsam mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewer-

bungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester bei der Universität ein-

gegangen sein. 4Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulas-

sungstermins. 5Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber 

von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, 

falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Ab-

schlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, 

die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 
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b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen 

Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) ein Nachweis von Leistungen gemäß § 2 Abs. 3; 

f) ein Nachweis besonderer Kenntnisse gemäß § 2 Abs. 4 Buchstabe b); 

g) gegebenenfalls Unterlagen, die das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte (§ 9) bele-

gen. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

§ 4 Auswahlkommissionen für den Master-Studiengang 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Biologische Fakultät wenigstens eine 

Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, sowie mit beraten-

der Stimme ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Biologischen Fakultät einge-

setzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 

5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 8, 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Biologischen Fakultät nach Abschluss 

des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenenfalls Vor-

schläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Ein Auswahlverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulassungstermin bezogene Vergabe von 

Studienplätzen. 

(2) 1Über die Zulassungsanträge wird in einem Hauptverfahren und, soweit erforderlich, in Nach-

rückverfahren entschieden. 2Im ersten Verfahrensschritt des Hauptverfahrens werden die nach 

Abzug der Vorabquote (Härtequote; § 9) verbleibenden Studienplätze zunächst an die Zuzulas-

senden mit einer hervorragenden Eignung (Bestenquote; § 6) und sodann an die nach Kombinati-

on mehrerer Kriterien Zuzulassenden (Kombinationsquote; § 7) vergeben. 

(3) 1Am Auswahlverfahren in der Kombinationsquote wird nicht beteiligt, wer eine Zulassung in der 

Vorabquote oder in der Bestenquote erhalten hat. 2An einem Nachrück- oder Losverfahren wird 

nicht beteiligt, wer eine Zulassung in der Vorabquote, in der Bestenquote oder in der Kombinati-

onsquote erhalten hat. 

(4) Die Auswahlkommission kann durch eine Überbuchung berücksichtigen, dass Studienplätze 

voraussichtlich nicht angenommen werden. 

(5) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Vorabquote werden der Bestenquote, verfügbar 

gebliebene Studienplätze nach der Bestenquote werden der Kombinationsquote hinzugerechnet. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber, 

die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die er-

folgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend be-

dingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11. zu erbringen. 

 

§ 6 Bestenquote 

(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Bestenquote wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 270% der Studienplätze werden 

nach dieser Rangliste vergeben, beginnend mit Platz 1. 3Bei Ranggleichheit bestimmt sich die 

Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses; 

im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Bewerber muss sich spätestens zwei Wo-

chen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Ausschlussfrist), sofern keine Einschreibung 

nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 
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b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 3Auf diese Rechtsfolgen 

ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(3) Die Zugelassenen nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil. 

 

§ 7 Kombinationsquote 

(1) 1Für die Auswahl im Rahmen der Kombinationsquote wird eine Rangliste nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erstellt. 230% der Studienplätze werden nach dieser Rangliste ver-

geben, beginnend mit Platz 1. 

(2) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) nach dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 und 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgespräches mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(3) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 4 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl auf Grund 

der in Absatz 2 und 5 genannten Auswahlkriterien. 

(4) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf mindestens das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlver-

fahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, 

werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelas-

sen. 

(5) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Be-

werberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet    08 bis 10 Punkte 

geeignet    04 bis 07 Punkte 

wenig geeignet   01 bis 03 Punkte 

kaum geeignet              0 Punkte. 

Die Punktzahl errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der von den einzelnen stimm-

berechtigten Mitgliedern festgelegten Punkte und wird auf die volle Punktzahl gerundet; ab 

dem Wert 0,5 wird aufgerundet. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 
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c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(6) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach dem Er-

gebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen entscheidet 

bei Ranggleichheit das Los. 

(7) Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach § 10 zugelassen. 

 

§ 8 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel bis zum 30.06. eines Jahres an der Universität 

durchgeführt. Der genaue Termin und der Ort werden rechtzeitig vor Beginn durch die Uni-

versität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität 

gesondert zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen 

oder Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder 

ein telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder 

des Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in 

solchen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin und jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den anwesenden Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden.  

(2) Das Gespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) fachlicher Hintergrund, 

b) studienrelevante berufliche und persönliche Ziele, 

c) Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeitsweise. 

(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die besonde-

re Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers für den ausgewählten Studiengang auf einer Ska-

la nach § 7 Abs. 5 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 
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sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Werktagen nach dem zunächst festgesetz-

ten Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Be-

werberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfah-

ren erneut teilzunehmen. 

 

§ 9 Härtequote 

(1) Von der Zulassungszahl dieses Studiengangs wird vorab eine Sonderquote in Höhe von drei 

vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte (Härtequote), wenigstens aber in Höhe von einem 

Studienplatz gebildet. 

(2) 1Die Studienplätze im Rahmen der Härtequote werden auf Antrag an Bewerberinnen und Be-

werber vergeben, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen und für die die Nichtzulassung in die-

sem Studiengang eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. 2Eine außergewöhnliche Härte 

liegt vor, wenn besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des 

Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 3Als außergewöhnliche Här-

te gilt insbesondere: 

a) Betreuung eines Kindes im Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG, das zu Beginn des Master-

Studiums das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

b) Behinderung oder schwere Erkrankung, 

c) Pflege eines nach einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen. 

4Der Grad der außergewöhnlichen Härte wird wie folgt bewertet: 

Bei der Bewerberin oder dem Bewerber liegt 

 

mehr als ein Grund nach Sätzen 2 und 3 oder ein Grund in 

einem besonders schweren Fall vor 

3 Punkte 

ein Grund nach Sätzen 2 und 3 in einem schweren Fall vor 2 Punkte 

ein Grund nach Sätzen 2 und 3 vor 1 Punkt 

 

(3) 1Die Rangfolge bestimmt sich nach dem Grad der außergewöhnlichen Härte. 2Besteht nach der 

Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach dem Ergebnis der 

Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, bei dann noch bestehender Ranggleichheit 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 3Im Übri-

gen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(4) 1Die Entscheidung trifft die Auswahlkommission. 2Die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 und 2 

gelten entsprechend. 
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§ 10 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Kombinationsquote zugelassen werden 

können, erhalten von der Universität einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine 

Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder 

schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Die Bewerberin oder der Be-

werber muss sich spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 2 einschreiben (Aus-

schlussfrist), sofern keine Einschreibung nach Satz 2 vorliegt. 4Liegen der Universität 

a) die Einschreibung nach Satz 2 oder 

b) die Erklärung nach Satz 2 und die Einschreibung nach Satz 3 

nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 5Auf diese Rechtsfolgen 

ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 7 Abs. 5 und 6 durchgeführt. 2Ist die 

Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung der be-

sonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste 

durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. abgeschlossen. 2Danach noch verfüg-

bare Studienplätze werden auf formlosen Antrag an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Be-

werber durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor Beginn 

des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit spä-

testens am 30.11. eines Jahres abgeschlossen. 
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§ 11 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben: 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatz 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung gleichwertigen Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch be-

stehender Ranggleichheit letztlich das Los. 

 

IV. Schlussbestimmung 

 

§ 12 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Win-

tersemester 2010/2011. 

(2) Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Psychologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

01.04.2009 (Amtliche Mitteilungen 9/2009 S. 690) außer Kraft. 

 

 

Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie vom 

19.01.2010 und des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 17.03.2010 hat der Stif-

tungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts 

die Neufassung der Ordnung über Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für den Master-

Studiengang „Forstwissenschaften und Waldökologie“ am 28.04.2010 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 

1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.06.2009 (Nds. GVBl. S. 280); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in 

Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fas-
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sung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 17.02.2010 (Nds.GVBl. S.47); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in 

Verbindung mit § 18 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 7, Abs. 13 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung 

für den konsekutiven Master-Studiengang 

„Forstwissenschaften und Waldökologie“ 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Master-Studiengang „Forstwissen-

schaften und Waldökologie“. 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Forstwis-

senschaften und Waldökologie“ für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Ver-

fahren zur Feststellung der Zugangsvoraussetzungen durch. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 

 

II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium mit Bachelor-Abschluss im Umfang von min-

destens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studi-

engang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-

Signatarstaaten angehört, im Studiengang „Forstwissenschaften und Waldökologie“ oder in einer 

fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 abgeschlossen hat und für den Studien-

gang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb 

der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertig-

keit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für 
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ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung aus-

ländischer Bildungsnachweise, die unter der URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten 

der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen in den 

Forst- oder Umweltwissenschaften, Ressourcen- oder Ökosystemmanagement, Lebens- oder 

Wirtschaftswissenschaften im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungspunkten, darunter Leistun-

gen in den Forstwissenschaften im Umfang von wenigstens 24 Anrechnungspunkten. 3Die Aus-

wahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern 

nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung 

bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Ein-

schreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt 

der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach 

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 30 

Punkte erreicht hat. 2Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses (a) und der Ab-

schlussarbeit (b) werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 
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ab Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9  

Punkte a) 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42  

Punkte b) 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11  

            

ab Note 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9  

Punkte a) 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22  

Punkte b) 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6  

            

ab Note 3,0 3,1 3,2 3,3        

Punkte a) 20 18 16 0        

Punkte b) 5 5 4 0        

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch einen Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss eines deutschspra-

chigen Studiengangs erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deut-

sche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studien-

bewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewer-

berinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für 

den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erfor-

derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremd-

sprache“ (TestDaF) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkol-

legs nachgewiesen haben. 

(6) 1Abweichend von Absatz 5 ist vom Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ausgenommen, wer 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache nachweist. 2Bewerberinnen und Bewerber, de-

ren Muttersprache nicht Englisch ist, weisen ausreichende Englischkenntnisse durch Mindestleis-

tungen in einem international anerkannten Test nach: 

a) Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) mindestens mit der Note "B", 

b) Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)mindestens mit der Note "C", 

c) "International English Language Testing System" (IELTS) mindestens Band 6, 
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d) mindestens 550 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (paper based TOEFL), 

e) mindestens 220 Punkte im computergestützten Test des "Test of English as a Foreign Lan-

guage" (computerbased TOEFL), 

f) mindestens 80 Punkte im ”New internet based TOEFL - Test of English as a Foreign Lan-

guage”, 

g) UNIcert der Stufe III, 

h) C1-Nachweis nach CEF (Common European Framework), 

i) oder entsprechende Leistungen in einem gleichwertigen Test. 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre vor dem Ein-

gang des Antrags auf Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Ausgenommen von der 

Verpflichtung zum Nachweis eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber mit einem mindestens 

zweijährigen Studien- oder Berufsaufenthalt in einem englischsprachigen Land innerhalb der letz-

ten drei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung. 

(7) Der Nachweis nach Absätzen 5 und 6 ist bei Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 

30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Fakultät für 

Forstwissenschaften und Waldökologie zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvorausset-

zung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(8) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Ein-

schreibung zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

III. Auswahlverfahren 

 

§ 3 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt zum Winter- und zum Sommersemester. 2Der Zulassungsan-

trag soll zunächst über ein Online-Portal gestellt werden; das Nähere wird in einem angemessenen 

Zeitraum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 3Der schriftliche 

Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsun-

terlagen bis zum 15.06. 4(Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15.12. (Ausschluss-

frist) für das Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 5Der Antrag gilt nur für die 
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Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 6Die Universität ist nicht verpflich-

tet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Dem eigenhändig zu unterschreibenden Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen:  

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers in 

Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, 

falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Ab-

schlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, 

die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) die Angabe des angestrebten Studienschwerpunktes; 

d) ein Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse oder Nachweise gemäß § 2 Absatz 5  

oder 6; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

§ 4 Auswahlkommission 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Fakultät für Forstwissenschaften und 

Waldökologie wenigstens eine Auswahlkommission. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei Mitglieder an, die dem hauptberuflichen wissenschaf t-

lichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied der Studierenden-

gruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professorengruppe angehören. 

3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldöko-

logie eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds 

ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn min-

destens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, bei Abschlüssen 

nach § 2 Abs. 1 Satz 2 auf der Grundlage eines Gutachtens der Fakultätskommission für 

die Anerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Studienabschlüsse; 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 6; 
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d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für Forstwissenschaften und 

Waldökologie nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 

§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der nach § 2 Abs. 4 erreichten Punkte (max. 75 Punkte); 

b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber (max. 15  

Punkte). 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine Auswahl auf Grund 

der in Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung 

der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt. 3Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtli-

che Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 90 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Be-

werberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr gut geeignet  15 bis einschließlich 11 Punkte 

gut geeignet   10 bis einschließlich 6 Punkte 

noch geeignet  5 bis einschließlich 0 Punkte. 

b) Der Bewerberin oder dem Bewerber werden die Punkte gutgeschrieben, die sie oder er im 

Rahmen der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erreicht hat. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis der Feststellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4, sodann nach dem Er-

gebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen entscheidet 

bei Ranggleichheit das Los. 
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(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber, 

die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die er-

folgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend be-

dingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11., bei Einschreibung 

zum Sommersemester bis zum 15.05. zu erbringen. 

 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit vom 01.07. bis 15.07. bei Zulassung für 

ein Wintersemester beziehungsweise vom 15.01. bis 31.01. bei Zulassung für ein Sommer-

semester an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort werden in 

einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität 

bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzei-

tig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder 

Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein 

telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des 

Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in sol-

chen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Das Auswahlgespräch kann mit bis zu vier Be-

werberinnen oder Bewerbern gleichzeitig durchgeführt werden. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll zu 

führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 

Protokoll müssen Tag und Ort des Auswahlgesprächs, die Namen der Kommissionsmit-

glieder, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich wer-

den. 

(2) Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 

sowie auf folgende Eignungsparameter: 

a) bisherige Erfahrungen und fachliche Kenntnisse, die dem Studium des gewählten Schwer-

punktes förderlich sind, 

b) konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs. 
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(3) Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerbe-

rin oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer 

Skala nach § 5 Abs. 4 Buchstabe a). 

(4) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen bzw. zu stellen. 4Eine ausgeschlossene Bewerbe-

rin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahlverfahren 

erneut teilzunehmen. 

 

§ 7 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 

Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 

3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 5 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten durch-

geführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Fest-

stellung der besonderen Eignung nach § 2 Abs. 4 erstellt und das Nachrückverfahren anhand die-

ser Rangliste durchgeführt. 3Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt 

sich die Rangfolge nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Ab-

schlusses. 4Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 5Die Bestimmungen des Absatzes 

1 gelten entsprechend. 
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(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

beziehungsweise am 15.05. bei Zulassung für ein Sommersemester abgeschlossen. 2Danach 

noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los an zugangsberechtigte 

Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen 

vor Beginn des Semesters, für das die Zulassung erfolgen soll, und endet mit dem Abschluss des 

Verfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorle-

sungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester spätestens am 30.11., bei Zulassung für ein 

Sommersemester am 31.05. abgeschlossen. 

 

§ 8 Zulassung für höhere Semester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben: 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang, 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehöri-

gen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 9 Quotierung 

(1) Von der Zulassungszahl dieses Studiengangs wird vorab eine Sonderquote in Höhe von 20% 

für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen, die weder nach 

Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt noch Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union sind, gebildet. 

(2) Die Auswahl erfolgt den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 entsprechend. 

(3) Abweichend von Absatz 2 und § 3 Abs. 1 Satz 3 muss der schriftliche Zulassungsantrag für 

den Master-Studiengang mit den gemäß § 3 Abs. 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 

15.03. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15.09. (Ausschlussfrist) für das 

Sommersemester bei der Universität eingegangen sein. 
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(4) Verfügbar gebliebene Studienplätze nach der Quote nach Absatz 1 werden der Quote für das 

Auswahlverfahren nach § 5 hinzugerechnet.  

 

IV. Schlussbestimmung 

 

§ 10 Inkrafttreten 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Win-

tersemester 2010/2011. 

(2) Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassung für den Mas-

ter-Studiengang Forstwissenschaften und Waldökologie in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.07.2006 (Amtliche Mitteilungen 9/2006 S. 603), zuletzt geändert mit Genehmigung durch den 

Stiftungsausschuss der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts vom 

15.06.2007 (Amtliche Mitteilungen 13/2007 S. 603) außer Kraft. 

 

 

Fakultätsübergreifende Satzungen: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 20.01.2010 und 17.02.2010 

hat das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen am 14.04.2010 die Satzung zur ersten 

Änderung der Prüfungs- und Studienordnungen für den Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang ge-

nehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2; § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) und § 44. Abs. 1 Satz 3 NHG in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 18.06.2009 (Nds. GVBI. S. 280)). 

Die Änderung wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnungen für den  

Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang 

 

Artikel 1 

 

Die Prüfungsordnung für den Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 01.10.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 35/2009 S. 4129) wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Anlage II.2 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. I. 2. Buchst. a. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 
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B.ASp.110 „Arbeitstechniken und linguistische Terminologie“ (3 C / 2 SWS) 

b. In Nr. I. 3. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.ASp.110 „Arbeitstechniken und linguistische Terminologie“ (3 C / 2 SWS) 

c. In Nr. III wird der Modulkatalog wie folgt erweitert: 

 

B.ASp.110 
„Arbeitstech-
niken und 
linguistische 
Terminologie“ 

keine In einer Projektarbeit erbringen die 
Studierenden den Nachweis, dass sie 
in der Lage sind, eine linguistische 
Fragestellung gründlich zu recherchie-
ren und die Informationen auf ange-
messene Weise darzustellen. 

Regelmäßige 
Teilnahme in 
1 und 2 

Projektarbeit, 
max. 5 S., 
unbenotet 

3 C 
2 SWS 

 

2. Die Anlage II.6 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. II. 2. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.KBA.11 „Archäologische Praxis III“ (4 C / 2 SWS) 

b. In Nr. IV wird hinter dem Modul B.KBA.10 in den Modulkatalog eingefügt: 

 

B.KBA.11 
„Archäolo-
gische 
Praxis III“ 

B.KBA.1a 
oder 
B.KBA.1b 
und 
B.KBA.2 

Nachweis archäologiebezogener 
praktischer Fähigkeiten, z. B. auf den 
Feldern Restaurierung/Konservie-
rung, Techniken des Gipsabgießens, 
Museologie, Denkmalpflege, archäo-
logische Fotografie und digitale Bild-
bearbeitung, zeichnerische Doku-
mentation, Keramikanalyse, archäo-
logische Feldforschung, archäologi-
scher Wissenschaftsjournalismus. 

Der Nachweis ist in einem anderen 
Feld zu führen als in den Pflichtmo-
dulen B.KBA.6 und B.KBA.7. 

Praktische 
Prüfung oder 
Nachweis 
über erfolg-
reich absol-
viertes exter-
nes Prakti-
kum 

Bericht 
(max. 6 S.; 
unbenotet) 

4 C 
2 SWS 

 

3. Die Anlage II.29 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. I. 3. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.Mus.103 „Methoden der (musik-) ethnologischen Feldforschung“ (3 C / 2 SWS) 

B.Mus.104 „Stimm- und Gehörbildung sowie Repertoirekunde“ (3 C / 2 SWS) 
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b.  In Nr. III wird der Modulkatalog wie folgt erweitert: 

B.Mus.103 
„Methoden 
der (musik-) 
ethnologi-
schen Feld-
forschung“ 

keine In einem Erfahrungsbericht weisen 
die Studierenden ihre Reflexionsfä-
higkeit der gewonnenen Erfahrungen 
und Einsichten nach. 

regelmäßige 
aktive Teil-
nahme, re-
gelmäßige 
häusliche 
Lektüren 

Erfahrungs-
bericht (max. 
3 S.; 
unbenotet) 

3 C 
2 SWS 

B.Mus.104 
„Stimm- und 
Gehörbil-
dung sowie 
Repertoire-
kunde“ 

keine Die Studierenden zeigen in der Klau-
sur, dass sie in der Lage sind, 
Epochenstile und musikalische Gat-
tungen zu unterscheiden sowie nach 
Gehör Intervalle innerhalb einer Ok-
tave zu erfassen, einfache Melodien 
und Rhythmus nach Diktat wiederzu-
geben und einfache musikalische 
Formen zu strukturieren. 
 

regelmäßige 
aktive Teil-
nahme, re-
gelmäßige 
häusliche 
Übungen 

Klausur (30 
Min.; 
unbenotet) 

3 C 
2 SWS 

 

4. Die Anlage II.36 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. I. 1. Buchst. b. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.RelW.11 „Geschichte und Literatur des Frühen Christentums“ (6 C / 4 SWS) 

b. In Nr. I. 4. Buchst. b. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.RelW.11 „Geschichte und Literatur des Frühen Christentums“ (6 C / 4 SWS) 

c. In Nr. III wird hinter dem Modul B.RelW.10 in den Modulkatalog eingefügt: 

B.RelW.11 
„Geschichte 
und Literatur 
des frühen 
Christen-
tums“ 

keine Exemplarische Demonstration der 
angeeigneten Kenntnisse der Ge-
schichte und der Religion des frühen 
Christentums sowie der wichtigsten 
Schriften des frühen Christentums 
und seiner Umwelt 

keine Referat (ca. 
30 Min.) oder 
mündliche 
Prüfung (ca. 
20 Min.) 

6 C 
4 SWS 
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5. Die Anlage II.43 wird wie folgt geändert: 

a. Die Nr. I. 2. wird wie folgt neu gefasst: 

„2. Studium in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs – Profil „studium generale“ 

Studierende des Studienfachs „Turkologie“ können im Rahmen des Profils „studium generale“ 

auch folgendes Wahlmodul absolvieren: 

B.Tur.10 „Exkursion“ (3 C)“ 

b. In Nr. III wird hinter dem Modul B.Tur.9 in den Modulkatalog eingefügt: 

B.Tur.10 
„Exkursion“ 

keine In einem Referat vor Ort weisen die 
Studierenden anhand eines ausge-
wählten Themas erweiterte kultur- 
und landeswissenschaftliche Kennt-
nisse der Türkei oder einer Region 
mit einer dominanten turkophonen 
Bevölkerungsgruppe nach. 

regelmäßige 
aktive Teil-
nahme an 1. 
und 2.; Kurz-
referat in 2. 

Referat vor 
Ort (ca. 30 
Min.) 

3 C 
 

 

6. Die Anlage III.2 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. 1 Buchst. a. aa. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.SKPhil.13  „Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftler/innen“ (4 C / 2 SWS) 

b. Die Nr. 1 Buchst. b. wird wie folgt geändert: 

aa. In Buchst. aa. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

SK.IKG-ISZ.15 „Journalistisches Schreiben“ (3 C / 1 SWS) 

SK.IKG-ISZ.16 „Web-spezifisches Schreiben“ (3 C / 1 SWS) 

bb. In Buchst. ff. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS) 

cc. In Buchst. gg. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS) 

dd. Der Buchst. hh. wird wie folgt neu gefasst: 

Folgende Module können von Studierenden aller geeigneten sozialwissenschaftlichen Studien-

gänge im Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

SK.IKG-ISZ.14 „Akademisches Schreiben für Sozialwissenschaftler/innen“ (4 C / 1 SWS) 

SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS) 

c. Die Nr. II wird zur Nr. 2 und wie folgt geändert: 
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aa. Es wird hinter dem Modul B.SKPhil.12 in den Modulkatalog eingefügt: 

B.SKPhil.13 
„Berufsquali-
fizierendes 
Praktikum 
für Geistes-
wissen-
schaftler/ 
innen“ 

Erfolgreiche 
Bewerbung 
als Prakti-
kant/in 

Die Studierenden sollen zeigen, 
dass sie die während eines 
Praktikums erworbenen anwen-
dungs-bezogenen Kenntnisse 
und Erfahrungen reflektieren 
und in einen geeigneten theore-
tisch-methodischen Bezugsrah-
men stellen können. 

keine Praktikums-
bericht (max. 
10 S.; 
unbenotet) 

4 C 
 

 

bb. Das bisherige Modul SK.IKG-ISZ.14 wird gestrichen. 

cc. Es wird hinter dem Modul SK.IKG-ISZ.13 an den Modulkatalog angefügt: 

SK.IKG-
ISZ.14 
„Akademi-
sches 
Schreiben 
für Studie-
rende der 
Sozialwis-
senschaften“ 

Deutsch-
kenntnisse 
wenigstens 
auf GER-
Niveau B2 
 

In einem Portfolio weisen die 
Studierenden nach, dass sie 
Texte (wissenschafts-) sprach-
lich angemessen verfassen 
können. 

Schreibauf-
gaben (max. 
15 Seiten) 

Portfolio 
(max. 20 S.; 
unbenotet) 

4 C 
1 SWS 

SK.IKG-
ISZ.15 
„Journalisti-
sches 
Schreiben“ 

Deutsch-
kenntnisse 
wenigstens 
auf GER-
Niveau B2 
 

Die Studierenden zeigen in ei-
nem Portfolio, dass sie Texte 
medienspezifisch aufbereiten 
können. 

Schreibauf-
gaben (max. 
15 Seiten) 

Portfolio 
(max. 20 S.; 
unbenotet) 

3 C 
1 SWS 

SK.IKG-
ISZ.16 
„Web-
spezifisches 
Schreiben“ 
 

Deutsch-
kenntnisse 
wenigstens 
auf GER-
Niveau B2 
 

Die Studierenden zeigen in ei-
nem Portfolio, dass sie Texte 
medienspezifisch aufbereiten 
können. 

Schreibauf-
gaben (max. 
15 Seiten) 

Portfolio 
(max. 20 S.; 
unbenotet) 

3 C 
1 SWS 

SK.IKG-
ISZ.17 
„Empirische 
Daten 
verschrift-
lichen für 
Studierende 
der Geistes- 
und Sozial-
wissenschaf-
ten“ 

Deutsch-
kenntnisse 
wenigstens 
auf GER-
Niveau B2 
 

Die Studierenden zeigen in ei-
nem Portfolio, dass sie in der 
Lage sind, charakteristische 
wissenschaftssprachliche 
Merkmale der Darstellung der 
Ergebnisse und der Diskussion 
in empirischen Texten auf das 
Verschriftlichen eigener empiri-
scher Daten anzuwenden. 

Schreibauf-
gaben (max. 
15 Seiten) 

Portfolio 
(max. 20 S.; 
unbenotet) 

3 C 
1 SWS 
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Artikel 2 

Die Studienordnung für den Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 05.10.2009 (Amtliche Mitteilungen Nr. 36/2009 S. 4532) wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Anlage II.2 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. III. 2. Buchst. a. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.ASp.110 „Arbeitstechniken und linguistische Terminologie“ (3 C / 2 SWS) 

b. In Nr. III. 3. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.ASp.110 „Arbeitstechniken und linguistische Terminologie“ (3 C / 2 SWS) 

c. In Nr. VI wird das Modulhandbuch wie folgt erweitert: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang – Studienfach „Allgemeine Sprachwissenschaft“ 
B.ASp.110 „Arbeitstechniken und linguistische Terminologie“ 
Lernziele, Kompetenzen 
 
Die Absolventen dieses Moduls sind mit den grundlegenden Arbeitstechniken 
der Sprachwissenschaft vertraut und haben ihre Terminologiekenntnisse gefes-
tigt und erweitert. Sie sind in der Lage, Veranstaltungen, an denen sie teilneh-
men, sinnvoll vor- und nachzubereiten, wissenschaftliche Texte adäquat zu 
lesen, Recherchen zu linguistischen Fragestellungen vorzunehmen, Referate 
zu planen und zu halten und Hausarbeiten zu strukturieren und zu schreiben. 
Daneben haben sie grundlegende linguistische Grundlagenterminologie wie-
derholt, gefestigt und erweitert, so dass ihnen das Verständnis von Originallite-
ratur erheblich erleichtert ist. In einer Projektarbeit wird der Nachweis erbracht, 
dass die Absolventen dieses Moduls in der Lage sind, eine linguistische Frage-
stellung gründlich zu recherchieren und die Informationen auf angemessene 
Weise darzustellen. 
 

Modulumfang 
 
3 C / 2 SWS 
 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
28 
Selbststudium in h:  
62 

 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

1. Übung Arbeitstechniken 
2. Übung Linguistische Terminologie 

Modulprüfung: Projektarbeit (max. 5 S.; unbenotet) 

 

SWS einzeln 
 

1 SWS 
1 SWS 

 
 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen sowie Profil „studium generale“) für Stu-
dierende aller Studienfächer 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
Jedes Sommersemester  

Dauer 
Das Modul kann in einem Semester abgeschlos-
sen werden. 

Sprache 
Deutsch 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Prof. Dr. Michael Job“ 
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2. Die Anlage II.6 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. III. 2. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.KBA.11 „Archäologische Praxis III“ (4 C / 2 SWS) 

b. In Nr. VI wird hinter dem Modul B.KBA.10 in das Modulhandbuch eingefügt: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang – 
Studienfach „Archäologie der Klassischen und Byzantinischen Welt“ 
B.KBA.11  „Archäologische Praxis III“ 

Lernziele, Kompetenzen 
Vermittlung archäologie-bezogener praktischer Fähigkeiten, z. B. auf den 
Feldern Restaurierung/Konservierung, Techniken des Gipsabgießens, 
Museologie, Denkmalpflege, archäologische Fotografie und digitale Bildbear-
beitung, zeichnerische Dokumentation, Keramikanalyse, archäologische 
Feldforschung (u. a. Import Ur- und Frühgeschichte), archäologischer Wis-
senschaftsjournalismus. Die Leistungen können sowohl im Rahmen von 
Übungen/Seminaren als auch in Form von Praktika (auch extern) erbracht 
werden.  
 
Die Veranstaltung ist in einem anderen Feld zu belegen als den in den 
Pflichtmodulen B.KBA.6 und B.KBA.7 gewählten. 

Modulumfang 
 
4 C / 2 SWS 
 
Workload in h:  
120 
Präsenzzeit in h:  
28 
Selbststudium in h:  
92 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Übung/Seminar „Archäologische Praxis B“ oder externes Praktikum 

Prüfungsvorleistungen: Praktische Prüfung oder Nachweis über erfolgreich 
absolviertes externes Praktikum 

Modulprüfung: Bericht (max. 6 S.; unbenotet) 

 
 

SWS einzeln 
 

2 SWS 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

 

Zugangsvoraussetzungen 
B.KBA.1a oder B.KBA.1b und B.KBA.2 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Profil „studium gene-
rale“) für Studierende des Studienfachs „Archäolo-
gie der Klassischen und Byzantinischen Welt“ im 
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang 

Bachelor-Studiengang „Antike Kulturen“ 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
Jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 

Sprache 
deutsch 

Maximale Studierendenzahl 
25 

Modulverantwortliche/r 
Prof. Dr. J. Bergemann; Prof. Dr. A. Arbeiter“ 
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3. Die Anlage II.29 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. III. 3. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.Mus.103 „Methoden der (musik-) ethnologischen Feldforschung“ (3 C / 2 SWS) 

B.Mus.104 „Stimm- und Gehörbildung sowie Repertoirekunde“ (3 C / 2 SWS) 

b. In Nr. VI wird das Modulhandbuch wie folgt erweitert: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang – Studienfach „Musikwissenschaft“ 
B.Mus.103   „Methoden der (musik-)ethnologischen Feldforschung“ 

Lernziele, Kompetenzen 
Lernziele: Die Studierenden erwerben Kenntnisse in gängigen (musik-) 
ethnologischen Feldforschungsmethoden und Kompetenzen in der prakti-
schen, forschungssituationsbezogenen Anwendung des erarbeiteten theore-
tischen Wissens. 
 
Kompetenzen im Einzelnen:  
- Selbstkompetenz: Kritisch-analytische Auseinandersetzung mit den gän-

gigen (musik-) ethnologischen Feldforschungsmethoden und deren situa-
tionsbedingten Anwendungsmöglichkeiten.  

- Sozialkompetenz: Forschungssituationsbedingte Anwendung der erarbei-
teten Methoden in Bezug auf die jeweiligen Umgangsweisen mit musik-
bezogenem Gedankengut, bzw. dessen Darbietungsweisen. 

- Ethnomusikologische Sachkompetenz: Praktische Vorgehensweisen im 
Dokumentieren von musikalischem Geschehen. Erfassung und Berück-
sichtigung des emischen Musikverständnisses im kulturellen Selbstver-
ständnis der jeweils erforschten Kultur, bzw. deren Vorgehensprotokolle 
bezüglich des Dokumentierens und Analysierens von musikalischem Ge-
schehen. 

Modulumfang 
 
3 C / 2 SWS 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
28 
Selbststudium in h:  
62 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Übung „Methoden der (musik-)ethnologischen Feldforschung“ 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige aktive Teilnahme, regelmäßige häus-
liche Lektüren 

Modulprüfung: Erfahrungsbericht (max. 3 S.; unbenotet) 

  

SWS einzeln 
 

2 SWS 

 
 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompeten-
zen;  Selbst-/Sozial-/Sachkompetenz) für Studie-
rende aller Studiengänge (Vorrang für Studierende 
des Studienfachs „Musikwissenschaft“) 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
unregelmäßig 

Dauer 
ein Semester  
 

Sprache 
deutsch 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Dr. Klaus-Peter Brenner 
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Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang – Studienfach „Musikwissenschaft“ 
B.Mus.104   „Stimm- und Gehörbildung sowie Repertoirekunde“ 

Lernziele, Kompetenzen 
Studierende erwerben grundlegende Kompetenzen im hörenden Umgang mit 
Musik: Kenntnisse verschiedener Epochenstile, musikalischer Gattungen, 
musiktheoretische Kenntnisse, Körperbewusstsein 
 
Zentrale Inhalte: 
Hörendes Erfassen und Nachsingen von Intervallen innerhalb einer Oktave, 
einfache Melodie- und Rhythmusdiktate, hörendes Strukturieren einfacher 
musikalischer Formen 
 

Modulumfang 
 
3 C / 2 SWS 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
28 
Selbststudium in h:  
62 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Übung „Stimm- und Gehörbildung sowie Repertoirekunde“ 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige aktive Teilnahme, regelmäßige häus-
liche Lektüren 

Modulprüfung: Klausur (30 min; unbenotet) 

  

SWS einzeln 
 

2 SWS 

 
 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompeten-
zen; Selbst-/Sozial-/Sachkompetenz) für Studieren-
de aller Studiengänge (Vorrang für Studierende des 
Studienfachs „Musikwissenschaft“) 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
unregelmäßig 

Dauer 
ein Semester  
 

Sprache 
deutsch 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Prof. Dr. Andreas Waczkat“ 
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4. Die Anlage II.36 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. IV. 1. Buchst. b. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.RelW.11 „Geschichte und Literatur des Frühen Christentums“ (6 C / 4 SWS) 

b. In Nr. IV. 4. Buchst. b. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

B.RelW.11 „Geschichte und Literatur des Frühen Christentums“ (6 C / 4 SWS) 

c. In Nr. VIII wird hinter dem Modul B.RelW.10 in das Modulhandbuch eingefügt: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang - Studienfach „Religionswissenschaft“ 
B.RelW.11  „Geschichte und Literatur des frühen Christentums“ 

Lernziele, Kompetenzen 
Erwerb von Überblickskenntnissen über die wichtigsten Aspekte der Ge-
schichte und Religion des frühen Christentums; 
Erwerb von Überblickskenntnissen über die wichtigsten Schriften des frühen 
Christentums und seiner Umwelt; Kennenlernen der relevanten Hilfsmittel 
 

Modulumfang 
 
6 C / 4 SWS 
 
 
Workload in h:  
180 
Präsenzzeit in h:  
56  
Selbststudium in h:  
124 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

1. Vorlesung/Seminar zur Geschichte des Urchristentums und seiner Um-
welt 

2. Seminar/Übung zu den Schriften des Urchristentums und ihrem Kontext  

Prüfungsvorleistung: regelmäßige Teilnahme in 1 (nur bei Seminar) und 2 

Modulprüfung: Referat (ca. 30 min) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Min.) 
 

SWS einzeln 
 

2 SWS 
 

2 SWS 
 
 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlpflichtmodul (alternativ; s. Modulübersicht) 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Studienfach „Religionswissenschaft“ im Zwei-
Fächer-Bachelor-Studiengang 

Modulpaket (außerfachlicher Kompetenzbereich) 
„Religionswissenschaft“ in den Bachelor-
Studiengängen „Ethnologie“ und „Soziologie“ 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
Deutsch oder Englisch 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Prof. Dr. Gerd Lüdemann“ 
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5. Die Anlage II.43 wird wie folgt geändert: 

a. Die Nr. III. 2. wird wie folgt neu gefasst: 

2. Studium in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs – Profil „studium generale 

Studierende des Studienfachs „Turkologie“ können im Rahmen des Profils „studium generale“ 

auch folgendes Wahlmodul absolvieren: 

B.Tur.10 „Exkursion“ (3 C)“ 

b. In Nr. VII wird hinter dem Modul B.Tur.9 in das Modulhandbuch eingefügt: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang – Studienfach „Turkologie“ 
B.Tur.10 „Exkursion“ 

Lernziele, Kompetenzen 
 

Das Modul dient der Aneignung von erweiterten Kenntnissen der Kultur und 
Landeskunde der Türkei oder einer Region mit einer dominanten 
turkophonen Bevölkerungsgruppe (Kaukasus oder Wolga-Kama-Region oder 
Zentralasien). Außerdem soll die Prägnanz des mündlichen Vortrages einge-
übt bzw. verbessert werden. Die Absolventinnen und Absolventen lernen 
darüber hinaus turkologisch arbeitende Institutionen im Ausland kennen.  

 

Modulumfang 
 
3 C  
 
Workload in h: 
90 
Präsenzzeit in h: 
10  
Exkursion in h: 
50 
Selbststudium in h:  
30 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

1. Vorbereitende Sitzungen zur Exkursion 
2. Exkursion (wenigstens 5 Tage) 

Prüfungsvorleistung:  
regelmäßige aktive Teilnahme an 1. und 2.; Kurzreferat in 2. 

Modulprüfung: Referat vor Ort (ca. 30 Min.) 
 

 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Keine  

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Profil „studium gene-
rale“) für Studierende des Studienfachs „Turkologie“ 
im Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
unregelmäßig 

Dauer 
ein Semester 

Sprache 
Deutsch 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Dr. Jens Peter Laut 
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6. Die Anlage III.2 wird wie folgt geändert: 

a. In Nr. 1 Buchst. a. aa. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

„B.SKPhil.13  „Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftler/innen“ (4 C / 2 SWS)“ 

b. Die Nr. 1 Buchst. b. wird wie folgt geändert: 

aa. In Buchst. aa. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

„SK.IKG-ISZ.15 „Journalistisches Schreiben“ (3 C / 1 SWS) 

SK.IKG-ISZ.16 „Web-spezifisches Schreiben“ (3 C / 1 SWS)“ 

bb. In Buchst. ff. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

„SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS)“ 

cc. In Buchst. gg. wird die Aufzählung wie folgt erweitert: 

„SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS)“ 

dd. Der Buchst. hh. wird wie folgt neu gefasst: 

„Folgende Module können von Studierenden aller geeigneten sozialwissenschaftlichen Studien-

gänge im Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

SK.IKG-ISZ.14 „Akademisches Schreiben für Sozialwissenschaftler/innen“ (4 C / 1 SWS) 

SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozial-

wissenschaften“ (3 C / 1 SWS)“ 
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c. Die Nr. II wird zur Nr. 2 und wie folgt geändert: 

aa. Es wird hinter dem Modul B.SKPhil.12 in das Modulhandbuch eingefügt: 

„Georg-August-Universität Göttingen  
Schlüsselkompetenzen der Philosophischen Fakultät 
B.SKPhil.13 „Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftlerinnen und Geistes-
wissenschaftler“  

Lernziele, Kompetenzen, Prüfungsanforderungen 

Die Studierenden zeigen im Rahmen eines selbst gewählten Praktikums, 
dass sie die im Studium erworbenen Kenntnisse und Techniken in einer 
Praktikumstätigkeit (z. B: im Journalismus, bei Bildungsträgern, in der Er-
wachsenenbildung, einer Kulturinstitution, in der Verwaltung oder im Dienst-
leistungsbereich) anwenden und den Prozess sowie die eingesetzten Metho-
den reflektieren und in einen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugs-
rahmen stellen können.  

Modulumfang 
 
4 C / 2 SWS 
 
Workload in h: 
120 
Selbststudium in h: 
120 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Praktikum im Umfang von wenigstens 4 Wochen 

Modulprüfung:  
Praktikumsbericht im Umfang von max. 10 Seiten (unbenotet) 

 

SWS einzeln 
 

120 Stunden 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Erfolgreiche Bewerbung als Praktikantin oder 
Praktikant 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen) für Studierende der Philosophischen 
Fakultät 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
Entsprechend des gewählten Betriebs 
 

Maximale Studierendenzahl 
- 

Modulverantwortliche/r 
Prof. Dr. Ina Karg“ 

 

bb. Das bisherige Modul SK.IKG-ISZ.14 wird gestrichen. 
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cc. Es wird hinter dem Modul SK.IKG-ISZ.13 an das Modulhandbuch angefügt: 

„Georg-August-Universität Göttingen 
Philosophische Fakultät – Studienangebote im Professionalisierungsbereich 
SK.IKG-ISZ.14 „Akademisches Schreiben für Studierende der Sozialwissenschaften“ 

Lernziele, Kompetenzen 

In diesem Workshop erlernen Studierende verschiedene, während des Stu-
diums der Sozialwissenschaften relevante Textarten (z.B. Seminararbeiten, 
Referatsausarbeitungen) kennen und erlernen diese (wissenschafts-)sprach-
lich angemessen zu verfassen. Weiterhin werden Arbeitstechniken wie z.B. 
Zeitmanagement, thematisiert, die für ein effektives akademisches Schreiben 
notwendig sind. Die Studierenden erlernen notwendige Handlungsschritte 
beim akademischen Schreiben, wie z.B. eine wissenschaftliche Fragestellung 
zu finden, wissenschaftliche Literatur kontextualisiert in den eigenen akade-
mischen Text einzubinden und wissenschaftliche zu argumentieren. Insofern 
werden die Studierenden dazu angeleitet, akademische Schreibprozesse 
aufzudecken und zu reflektieren, um sich zu professionell handelnden 
Schreibenden zu entwickeln. 

Modulumfang 
 
4 C / 1 SWS 
 
Workload in h:  
120 
Präsenzzeit in h:  
14 
Selbststudium in h:  
106 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Workshop 

Prüfungsvorleistung: Schreibaufgaben (max. 15 Seiten) 

Modulprüfung: Portfolio (max. 20 Seiten; unbenotet) 
 

SWS einzeln 
 

1 SWS 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau 
B2 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen) aller sozialwissenschaftlicher Studien-
gänge 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
deutsch 
 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Melanie Brinkschulte 
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Georg-August-Universität Göttingen  
Philosophische Fakultät – Studienangebote im Professionalisierungsbereich 
SK.IKG-ISZ.15 „Journalistisches Schreiben“ 

Lernziele, Kompetenzen 

Die Studierenden erlernen mit dieser berufsrelevanten Schlüsselkompetenz 
komplexe Sachverhalte sprachlich so aufzubereiten, dass sie von einer brei-
ten Zielgruppe rezipiert werden können. Die Studierenden setzen sich hierfür 
mit relevanten Textarten aus dem Journalismus, wie z.B. Pressemitteilung, 
Reportage, auseinander und probieren dieses Wissen anhand eigener The-
men aus ihren Fachdisziplinen aus. Zudem erlernen sie, Texte medienspezi-
fisch aufzubereiten.  

Modulumfang 
 
3 C / 1 SWS 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
14 
Selbststudium in h:  
76 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Workshop 

Prüfungsvorleistung: Schreibaufgaben (max. 15 Seiten) 

Modulprüfung: Portfolio (max. 20 Seiten; unbenotet) 
 

SWS einzeln 
 

1 SWS 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau 
B2 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen) aller Studiengänge 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
deutsch 
 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Melanie Brinkschulte 
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Georg-August-Universität Göttingen  
Philosophische Fakultät – Studienangebote im Professionalisierungsbereich 
SK.IKG-ISZ.16 „Web-spezifisches Schreiben“ 

Lernziele, Kompetenzen 

Da Texte zunehmend mehr für die Veröffentlichung im Internet geschrieben 
werden, benötigen Studierende eine Kompetenz im Verfassen auf das Inter-
net ausgerichteter Textarten. 

Die Studierenden erlernen mit dieser berufsrelevanten Schlüsselkompetenz 
web-spezifische Textarten kennen und setzen sich mit der sprachlichen 
Struktur dieser Textarten auseinander, z.B. sprachliche Gestaltung von 
Hypertexten. In einem Wiki setzen sie das Gelernte praktisch um. 

 

Modulumfang 
 
3 C / 1 SWS 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
14 
Selbststudium in h:  
76 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Workshop 

Prüfungsvorleistung: Schreibaufgaben (max. 15 Seiten) 

Modulprüfung: Portfolio (max. 20 Seiten; unbenotet) 
 

SWS einzeln 
 

1 SWS 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau 
B2 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen) aller Studiengänge 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
deutsch 
 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Melanie Brinkschulte 
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Georg-August-Universität Göttingen  
Philosophische Fakultät – Studienangebote im Professionalisierungsbereich 
SK.IKG-ISZ.17 „Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- und Sozialwis-
senschaften“ 

Lernziele, Kompetenzen 

Die Studierenden lernen die Anforderungen kennen, die beim Verschriftlichen 
quantitativ und qualitativ erhobener Daten in akademischen Texten erfüllt 
werden müssen. Hierzu gehört neben einer wissenschaftssprachlich ange-
messenen Darstellung der Ergebnisse der Datenauswertung auch die Ver-
quickung der eigenen Ergebnisse mit Erkenntnissen aus zugrunde liegenden 
wissenschaftlichen Forschungen. Die Studierenden erlernen charakteristi-
sche wissenschaftssprachliche Merkmale der Darstellung der Ergebnisse 
und der Diskussion in empirischen Texten und wenden sie auf das 
Verschriftlichen eigener empirischer Daten an. 

Modulumfang 
 
3 C / 1 SWS 
 
Workload in h:  
90 
Präsenzzeit in h:  
14 
Selbststudium in h:  
76 
 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 

Workshop 

Prüfungsvorleistung: Schreibaufgaben (max. 15 Seiten) 

Modulprüfung: Portfolio (max. 20 Seiten; unbenotet) 
 

SWS einzeln 
 

1 SWS 

 
 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau 
B2 
 

Wiederholbarkeit 
zweimalig 
 

Verwendbarkeit 
Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompe-
tenzen) aller Studiengänge 

Angebotshäufigkeit 
Semesterlage 
jedes Semester 

Dauer 
ein Semester 
 

Sprache 
deutsch 
 

Maximale Studierendenzahl 
20 

Modulverantwortliche/r 
Melanie Brinkschulte“ 

Artikel 3 

Die Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 

 

 


